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Franz M. Wittmann

Die deutsche Honorarverordnung HOAI

Gingelband oder Kostentransparenz?

Mit der allgemeinen Offnung des Marktes diirften
Schweizer Architektur- und Ingenieurbiiros in
Zukunft vermehrt auch im benachbarten Europa
beschiftigt sein. Eine brennende Frage ist hierbei,
wie die Honorare und Leistungen gesetzlich geregelt
sind. Das Beispiel der bundesdeutschen Verordnung
iiber Honorare fiir Leistungen der Architekten und
Ingenieure (HOAI) zeigt, dass sich das Instrument fiir
Leistungen im Bereich des Baumanagemements und
der Kostenkontrolle gut eignet. Wer schwerpunkt-
maéssig aber Entwurfsleistungen erbringt, wird damit
kaum zufrieden sein.

Die bundesdeutsche Verordnung tiber die Honorare fiir
Leistungen der Architekten und der Ingenieure (HOAI)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mirz 1991
umfasst in 14 Teilen insgesamt 103 Paragraphen. Einge-
schlossen sind zahlreiche tabellarische Aufstellungen
uber Grundleistungen und besondere Leistungen sowie
Honorartafeln. Daraus sind nach Art eines Koordina-
tensystems Mindest- und Hochstsitze in Abhidngigkeit
von anrechenbaren Kosten einerseits und Honorarzo-
nen andererseits zu entnehmen.

Die Schlisselnorm in §10 HOALI tber die Grundlagen
des Honorars verweist zudem auf eine deutsche Indu-
strienorm, namlich DIN 276 tiber Kostenermittlungsar-
ten im Hochbau, und schafft damit weitere rechtliche
und kalkulatorische Komplikationen. Bei der Honorar-
ermittlung bleibt weder dem Architekten noch dem
Juristen die Anwendung hoherer Mathematik erspart,
weil nach §5a HOAI die zulidssigen Mindest- und
Hochstsitze fiir Zwischenstufen der in den Honorar-
tafeln angegebenen anrechenbaren Kosten durch linea-
re Interpolation zu ermitteln sind. Und schliesslich

wird gem. §8 HOAI das Honorar des Architekten erst
fillig, wenn die Leistung vertragsgemdss erbracht und
eine priffihige Honorarschlussrechnung iiberreicht
worden ist.

Muss eine derartig minutidse Regelung von Zahlungen,
die man in friheren Zeiten als Ehrensache (daher
«Honorar» von lat. honor, -is, die Ehre) ansah, nicht die
beste Vertrauensbeziehung zwischen Bauherr und
Architekt ruinieren?

HOAI als Rechtsvorschrift

Die HOAI ist keine Verbandsempfehlung, die nur bei
ausdriicklicher Vereinbarung im Architektenvertrag zur
Anwendung kommt; sie hat vielmehr Gesetzeskraft
und beinhaltet 6ffentliches Preisrecht, legt also allge-
mein verbindlich fest, was bestimmte Leistungen
kosten durfen.

Im alltiglichen Umgang haben Architekten mit dem
abstrakten Abrechnungssystem der HOAI und seiner
juristischen Terminologie mindestens ebenso viele
Schwierigkeiten wie alle kleineren oder grosseren Bau-
herren, die nicht reibungslos auf das Know-how spezia-
lisierter Juristen zuriickgreifen konnen.

Das sind zwei der aus Architektensicht wenig erfreuli-
chen Tendenzen im Umgang mit diesem staatlich ver-
ordneten Abrechnungssystem. Erstens neigt der
Gesetzgeber - z.B. unter der politisch erzeugten oder
formulierten Erwartung an den Staat, billigen Wohn-
raum bereitzustellen — dazu, die Architekten als «Preis-
treiber»zu diffamieren und dann eben rasch an der
«Honorarschraube» zu drehen.

Zweitens beruhen wesentliche Impulse fiir die berufs-
praktischen Umwilzungen der letzten Jahre auf
Gerichtsurteilen, insbesondere des Bundesgerichtsho-
fes, also des Obersten Bundesgerichtes in Zivilsachen.
Nur stichwortartig sind in diesem Zusammenhang die
Abrechnung beim vorzeitig beendeten Architektenver-
trag und die rechtliche Einordnung der Projektsteue-
rungsvertrige zu nennen.
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LEISTUNGSBILD «OBJEKTPLANUNG FUR GEBAUDE>,
DIE PROZENTUALE BEWERTUNG DER EINZELNEN GRUNDLEISTUNGEN

LEISTUNGSPHASE 1: GRUNDLAGENERMITTLUNG
Ermitteln der Voraussetzungen zur Lésung der Bauaufgabe 3%

LEISTUNGSPHASE 2: VORPLANUNG
Erarbeiten der wesentlichen Teile einer Losung der Planungsaufgabe
einschliesslich Kostenschatzung nach DIN 276 7%

LEISTUNGSPHASE 3: ENTWURFSPLANUNG

Erarbeiten der endgiiltigen Losung der Planungsaufgabe; zeichnerische

Darstellung des Gesamtentwurfs einschliesslich Kostenbe-

rechnung nach DIN 276 1%

LEISTUNGSPHASE 4: GENEHMIGUNGSPLANUNG
Erarbeiten und Einreichen der Vorlagen fir die erforderlichen
Genehmigungen 6%

LEISTUNGSPHASE 5: AUSFUHRUNGSPLANUNG
Erarbeiten und Darstellen der ausfuhrungsreifen Planungslésung 259%

LEISTUNGSPHASE 6: VORBEREITUNG DER VERGABE
Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen 10%

LEISTUNGSPHASE 7: MITWIRKUNG BEI DER VERGABE
Ermitteln der Kosten und Mitwirken bei der Auftragsvergabe
einschliesslich Kostenanschlag nach DIN 276 4%

LEISTUNGSPHASE 8: OBJEKTUBERWACHUNG
Uberwachen der Ausfihrung des Objekts einschliesslich
Kostenfeststellung nach DIN 276 31%

LEISTUNGSPHASE 9: OBJEKTBETREUUNG
Uberwachen der Beseitigung von Mangeln und Dokumentation
des Gesamtergebnisses 3%

KOSTENGLIEDERUNG NACH DIN 276

100 GRUNDSTUCK
200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN

()

320 Grundung
330 Aussenwande
340 Innenwande
360 Dacher

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
(9
440 Starkstromanlagen
()
470 Nutzungsspezifische Anlagen (...)

500 AUSSENANLAGEN
600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE
700 BAUNEBENKOSTEN

710 Bauherrenaufgaben

{err)

730 Architekten- und Ingenieurleistungen
740 Gutachten und Beratung

()

760 Finanzierung

(i)
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Gesetzliche Mindest- und Hichstsitze

Die Honorartafeln der HOAI zeigen fiir jede der fiinf
zur Abstufung der Planungsanforderungen geschaffe-
nen Honorarzonen in DM formulierte Mindest- und
Hochstsitze. Dazwischen liegt ein gewisser Spielraum,
der je nach den im Architektenvertrag getroffenen Ver-
einbarungen genutzt werden kann. Eine Gebiude-Voll-
architektur mit durchschnittlichen Planungsanforde-
rungen (Honorarzone III) wiirde fiir die so genannten
Grundleistungen bei anrechenbaren Baukosten in der
Hohe von 2 Mio. DM zu einem Honoraranspruch zwi-
schen 149050 DM und 187550 DM fiihren. Liegen die
anrechenbaren Kosten bei 10 Mio. DM beliefe sich die
Honorarforderung auf einen Betrag zwischen 657030
DM und 800 580 DM. Wiirden schliesslich die Baukos-
ten 50 Mio. DM betragen, wiirde der gesetzliche
Honoraranspruch in der genannten Honorarzone zwi-
schen 3083 Mio. DM und 3628 Mio. DM zu ermitteln
sein. Diese Honorarbetrige sind als Nettobetrige, also
ohne Umsatzsteuer und ohne die Nebenkosten fiir
Telefon, Post, Fotokopien und Ahnliches, zu verstehen.

Gesetzliche Leistungshilder

Die HOAI listet in Gestalt so genannter Leistungsbilder
ein Ensemble einzelner Architektenleistungen in die
Abfolge mehrerer Leistungsphasen gegliedert auf.
Innerhalb jeder Leistungsphase findet ausserdem eine
Unterteilung in Grundleistungen einerseits und beson-
dere Leistungen andererseits statt.

Die Grundleistungen verkdrpern den Regelfall des
jeweiligen Leistungsbildes und sind bei der Gebiude-
planung in 9 Leistungsphasen gegliedert (Bild 1). Jeder
der neun Leistungsphasen ist ein Prozentsatz zugeord-
net, der fur die Berechnung des auf die einzelne Leis-
tungsphase entfallenden Honoraranteiles zugrunde
liegt. Die hochsten Honoraranteile liegen mit 31 % bei
der Objektiberwachung, mit 25% bei der Aus-
fuhrungsplanung (hdufig 1:200) und mit 11 % bei der
Entwurfsplanung. Als unverzichtbarer Bestandteil der
Grundleistungen erscheinen vier verschiedene Formen
der vom beauftragten Architekten zu leistenden
Kostenermittlung. Die formalen und die inhaltlichen
Anforderungen an Kostenschitzung, -berechnung,
-anschlag und -feststellung sind unter Verweis auf eine
DIN-Norm (DIN 276 «Kosten im Hochbau») exakt
festgelegt. DIN 276 bildet 7 Kostengruppen (Bild. 2),
die jeweils mit dreistelligen Ordnungsnummern verse-
hen und ihrerseits in drei bis neun Untergruppen ein-
geteilt sind.

Obwohl die vertraglich geforderte Kostenermittlung
und -darstellung durch moderne EDV-Anlagen wesent-
lich leichter ist, gibt es immer wieder gerichtliche Aus-
einandersetzungen, die sich an der Behauptung des
Bauherrn entziinden, er sei schliesslich von einer fur
ithn nicht zu erahnenden Kostenlast erdriickt worden.
Leider kann der zur Verantwortung gezogene Architekt
dann nicht immer darlegen und beweisen, dass er sei-
nen Auftraggeber rechtzeitig und nach exakt der durch
diese DIN-Norm vorgegebenen Gliederung tiber die zu
erwartenden Kosten unterrichtete. Die Gerichte klam-
mern sich geradezu verbissen an das durch DIN 276




vorgegebene Schema und erschweren dem Architekten
den Nachweis, er habe zwar in anderer, aber ebenso
oder womaoglich fiir dieses Vorhaben in besser geeigne-
ter Form uber die Kostenentwicklung informiert.
Damit ist noch nicht einmal die grundsitzliche Vertei-
lung von Verantwortlichkeiten zwischen dem Bauher-
ren, dem beauftragten Architekten und einem zur
Erfullung von Bauherrenaufgaben hinzugezogenen
Projektsteuerer angesprochen.

Die zwei Funktionen der Kostenermittlung

Die vom beauftragten Architekten zu leistende
Kostenermittlung hat grundsitzlich zwei Funktionen:
einerseits soll sie den Informations- und Kontrollinte-
ressen des Bauherrn dienen. Andererseits fungiert sie
als Berechnungsgrundlage fur das Honorar des Archi-
tekten selbst. Die vertraglichen Abreden zwischen
Architekt und Bauherrn ermdglichen durchaus, unter-
schiedliche Anforderungen, in Abhingigkeit von der
jeweiligen Funktion, an die Ausfithrlichkeit und Detail-
genauigkeit der verschiedenen Kostenermittlungen zu
vereinbaren. Unendlich kompliziert wird es nur dann,
wenn keine Verabredungen getroffen sind, vielmehr
Anwilte und Richter im Nachhinein auseinandersortie-
ren missen, welcher Kostenbetrag sich aus welchen
Einzelpositionen zusammensetzt und schliesslich in
welcher Funktion weiterverarbeitet worden ist.

Fehlendes Leithild fiir Inhalte des Architekten-
vertrags

Trotz der im Gesetz detaillierten Angaben zum Inhalt
der einzelnen Architektenleistungen darf man die
Honorarordnung nicht als eine Erfullungsvorschrift
missverstehen. Die Honorarordnung setzt gedanklich
eine Vergutungspflicht voraus und regelt daran an-
schliessend die Einzelheiten zur Berechnung der Hohe
des Honorars. Die Frage, zu welchen Leistungen der
Architekt im Verhaltnis zu seinem Bauherrn verpflich-
tet ist, ldsst sich nur anhand der Vereinbarungen im
Architektenvertrag beantworten.

In die vertraglichen Vereinbarungen werden sehr oft all-
gemeine Geschiftsbedingungen, die so genannten allge-
meinen Vertragsbestimmungen zum Einheits-Architek-
tenvertrag (AVA), einbezogen. Seit Jahren quilen sich
Architekten, Bauherren, Gerichte, Anwilte und
Gebtihrensachverstandige mit der dort vorformulierten
Pauschalierung fur die Anrechnung der vom Architekten
bei vorzeitiger Beendigung des Vertragsverhaltnisses
ersparten Aufwindungen. Bei nicht erbrachten Leis-
tungen durch vorzeitige Vertragsbeendigung durfte der
Architekt, der seinerseits keinen Grund zur Kindigung
gegeben hatte, nach der AVA-Regelung immer noch zu
pauschal 60 % abrechnen, musste sich also nicht mehr als
pauschal 40 % des (fiktiven) Gesamthonorars fiir die
infolge der Vertragsbeendigung ersparten Aufwendungen
anrechnen lassen. Dieser Klausel hat der Bundesgerichts-
hof mit Urteil vom 10. Oktober 1996 die Wirksamkeit
aberkannt und den gekiindigten Architekten verpflichtet,
im Einzelnen nachzuweisen, welche Aufwendungen fur
Personal und sichliche Hilfsmittel wegfielen, weil der
Vertrag nicht, wie vorgesehen, vollstindig ausgefihrt

worden ist. Das bedeutet eine Sisyphus-Arbeit ohne
gerechten Lohn fiir denjenigen, der ohne selbst dafiir
Anlass gegeben zu haben, seinen Auftrag verlor.

Einen legislatorischen Silberstreifen am Horizont
meint man in der erklirten Absicht des Bundesjustiz-
ministeriums ausmachen zu kénnen, im Rahmen der
Schuldrechtsmodernisierung zu einer Aufhebung von
§649 BGB zu gelangen. In dieser Vorschrift ist bislang
noch das grundsitzlich freie Kiindigungsrecht des
Bestellers — das ist der Bauherr - statuiert.

HOAI, nicht nur fiir Architekten

Ein weiterer langwierig gefiihrter Streit ist inzwischen
erledigt. Es ging um die Frage, wer im Einzelnen
berechtigt sein sollte, tiber seine Leistungen nach der
HOALI abzurechnen. Auch diese Frage entschied letzt-
lich der Bundesgerichtshof unter eher formalen
Gesichtspunkten, indem er die gesetzliche Grundlage
interpretierte, die zum Erlass der HOALI als Bundesver-
ordnung gedient hatte. Fiir die allgemeine Entwicklung
des Berufsbildes war dieser Streit insofern bezeichnend,
als einzelne Architektenleistungen heutzutage eben
von den verschiedensten «Planungstrigern» und «Gene-
raluber-» oder «unternehmern» erbracht werden.

HOAI ist leistungshezogen

Mit Urteil vom 22. Mai 1997 hatte das Oberste Zivilge-
richt denn auch entschieden, dass der Geltungsbereich
der HOALI leistungsbezogen zu bestimmen sei und
nicht berufsbezogen, also beschrinkt auf eingetragene
Architekten und Ingenieure. Allerdings sollen diejeni-
gen Anbieter nicht in den Genuss der HOAI-Preisvor-
schriften gelangen, die hauptsichlich Bauleistungen
(oder andersartige Dienstleistungen) und nur als
Nebensache solche Planungsleistungen erbringen, wie
sie von unabhingigen Architekten und Ingenieuren
typischerweise erbracht werden.

Das wirtschaftliche Interesse bestimmter Kreise an der
HOALI beruht darauf, dass derjenige Leistungserbringer,
der auf durchschnittlichem Niveau titig gewesen war und
die formalen Anforderungen an die Gestaltung seiner Ab-
rechnung bewiltigt, relativ schnell und sicher zu einer
doch ganz ordentlichen Honorarforderung gegen seinen
Auftraggeber gelangen kann. Den Nachweis, dass die Pla-
nungsleistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen
entsprach oder aus anderen Grunden vollig unbrauchbar
ist, wiirde dann der Auftraggeber zu fithren haben.

Projektsteuerung nach HOAI

Ein geradezu neues Berufsbild entstand innerhalb
weniger Jahre in Gestalt der so genannten Projektsteue-
rung. Die HOAI nennt den Begriff in §31 unmittelbar
vor dem Winterbau und dokumentiert damit eine
Gewichtung, die modernen Verhiltnissen gerade im
Zusammenhang mit Grossvorhaben bei weitem nicht
mehr entspricht. Unter Projektsteuerung versteht die
HOALI eine iibergeordnete Tatigkeit von Auftragneh-
mern, wenn sie Funktionen des Auftraggebers bei der
Steuerung von Projekten mit mehreren Fachbereichen
- Gebidudeplanung, Stidtebau, Statik, technische Aus-
ristung — tbernehmen.
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Die neue Schweizer Norm

Jetzt lassen sich die automati-
schen Schalter und Steuerungen
flir Aussen- und Innensonnen-
schutz, Lamellenstoren sowie
Rollldden von SOMFY mit den
meisten Lichtschaltern und Steck-
dosen von Feller sowie Amacher
kombiniert einbauen. «The must
to comfort» ist liberzeugend: op-
timales Design, einfachere Bedie-
nung und weniger Montageauf-
wand!
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SOMFY AG, 8303 Bassersdorf
Tel.: 01/838 40 30, www.somfy.ch
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Dazu gehoren im Einzelnen beispielsweise die Aufstel-
lung und Uberwachung von Organisations-, Termin-
und Zahlungsplinen (§31 Absatz 1 Ziffer 3), laufende
Information des Auftraggebers {iber die Projektabwick-
lung und rechtzeitiges Herbeifiihren von Entscheidun-
gen des Auftraggebers (Ziffer 7), Koordinierung und
Kontrolle von Finanzierungs-, Férderungs- und Geneh-
migungsverfahren (Ziffer 8).

Diese Aufzihlung einzelner Funktionen hat dennoch
eine gewisse praktische Bedeutung. Schon beim ersten
Durchlesen wird deutlich, wie schnell es zu Uberschnei-
dungen zwischen den beim planenden Architekten
bestellten Leistungen einerseits und denjenigen Bauher-
renfunktionen andererseits kommen kann, die dann ent-
weder beim Bauherrn verbleiben oder auf den Projekt-
steuerer Ubertragen werden. Der hochst aufwindige
Haftungsprozess, in dessen Verlauf sich Architekt und
Projektsteuerer gegenseitig die Verantwortung fiir die
Baukosteniiberschreitung zuschieben, scheint geradezu
vorprogrammiert und kann nur durch eine extrem sorg-
filtige Vertragsgestaltung vermieden werden.

Projektmanagement als Werk- oder Dienstvertrag
Zivilrichter in allen Instanzen mithen sich mit der Ein-
ordnung der ithnen prisentierten «Projektentwicklungs-»
oder «-steuerungsvertrige» in die vom Gesetz vorgege-
benen Formen des erfolgsabhingigen Werkvertrages
oder des lediglich titigkeitsbezogenen Dienstvertrages.
Der Unterschied wirkt sich insbesondere dann aus,
wenn der Vertrag vorzeitig gekiindigt wird. Dies kann
dann leicht zu einer Herabsetzung des Honorars
fiuhren. Die Abrechnung nicht erbrachter Leistungen
ist namlich nur nach dem bereits erwihnten §649 BGB
moglich. Diese Vorschrift setzt einen Werkvertrag vo-
raus. Das wiederum bedeutet, dass der «Projektmana-
ger» in seinem Vertrag eine Erfolgsverpflichtung tiber-
nommen haben muss, also persénlich entweder fiir die
Einhaltung eines bestimmten Kostenrahmens oder fiir
die Einhaltung eines bestimmten Zeitplanes geradeste-
hen wollte.

Résume

Der Architekt oder die Architektin, fiir den oder fiir die
Baumanagement und Kostenkontrolle keine Fremd-
worter sind, kann gut mit der HOAI leben, vor allem,
wenn man sich geeignete EDV-Unterstiitzung sichert
und einzelne Aufgaben an teamerfahrene Mitarbeiter
delegieren kann. Gegentiber dem Generalunternehmer
sind unabhingige Architekten und Architektinnen im
Wettbewerbsvorteil, wenn deren Leistungsprogramm
besser auf die Bediirfnisse ihrer Bauherrschaft abge-
stimmt ist, als das der notwendigerweise pauschal kal-
kulierende GU zu leisten vermag. Diejenigen aber, die
sich ausschliesslich als Gestalter und Visionire betrach-
ten, werden damit nicht glicklich werden kénnen.

Franz M. Wittmann, deutscher Rechtsanwalt,
Hegenmatt 25, 8038 Ziirich




	Die deutsche Honorarverordnung HOAI: Gängelband oder Kostentransparenz?

